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1 Berufsbild  

Die Bekleidungsgestalterin/der Bekleidungsge-
stalter entwirft, fertigt und ändert modische und 
zeitgemässe Massbekleidung nach individuellen 
Qualitätswünschen der Kundinnen. 
 
 
 
2 Grundsätzliches 

Die dreijährige Berufslehre an den beiden Ate-
liers für Bekleidungsgestalterinnen erfolgt nach 
den Richtlinien des BBT. 
Die Lernenden besuchen den obligatorischen 
Berufsschulunterricht an der Berufsfachschule 
in Rheinfelden. An der Berufsfachschule in  
Aarau besteht die Möglichkeit die Berufsmittel-
schule (Berufsmaturität) zu absolvieren. 
Die Ausbildung in den Ateliers und an der Be-
rufsfachschule wird im 1. und 3. Lehrjahr durch 
einen Zusatzunterricht in textilem Gestalten er-
gänzt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit un-
entgeltlichen Instrumentalunterricht zu besu-
chen (ausserhalb der Arbeitszeit). 
 
 
 
3 Aufnahmebedingungen 

- Abgeschlossene letzte Klasse der obligato-
rischen Schulbildung (Real-, Sekundar- oder 
Bezirksschule) 

- In die Lehrateliers der Kantonalen Schule für 
Berufsbildung werden nach Absprache un-
ter den anderen Lehrateliers im Kanton in 
der Regel Lernende aus den Regionen Aa-
rau, Baden, Brugg, Suhrental, Wynental, 
Zofingen und Zurzach aufgenommen. 

 
 
 
4 Anforderungsprofil 

Modebewusstsein, Handgeschicklichkeit, Krea-
tivität, Einfühlungsvermögen, Geduld, Genauig-
keit, gutes Vorstellungsvermögen, Flexibilität, 
Belastbarkeit, Farben- und Formensinn, Freude 
an Stoffen und Farben. 
 
 
 
 

5 Schnupperlehre 

- Die 2-tägige Schnupperlehre in einem Lehr-
atelier der Kantonalen Schule für Berufsbil-
dung muss bis zum 12. November 2010 
absolviert sein. Bitte bewerben Sie sich 
schriftlich in einem unserer Ateliers (Bewer-
bungsschreiben, Lebenslauf und eine Kopie 
des aktuellen Zeugnisses). 

- Die Ergebnisse der Schnupperlehre ent-
scheidet über die Zulassung zur Eignungs-
abklärung. 

 
 
 
6 Anmeldung 

Bei Zulassung zur Eignungsabklärung aufgrund 
einer positiven Schnupperlehre erhalten die 
Lernenden das Anmeldeformular. 
Anmeldeschluss für die Ausbildung in den 
Lehrateliers ist der 19. November 2010. 
Die Anmeldung für den Berufsschulunterricht 
sowie die Berufsmittelschule erfolgt durch die 
Kantonale Schule für Berufsbildung. 
 
 
 
7 Aufnahmeverfahren 

Die Eignungsabklärung findet am  
30. November 2010 statt. 
 
 
 
8 Ausbildungsbeginn 

Die Ausbildung beginnt jeweils in der ersten 
Augustwoche. 
 
 
 
9 Anstellungsverhältnis 

Das Anstellungsverhältnis wird in einem Lehr-
vertrag geregelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 Ausbildung 

Lehratelier 
Die tägliche Arbeitszeit ist wie folgt festgelegt: 
07.15 – 12.00 und 13.00 – 17.00 Uhr 
An Samstagen wird in der Regel nicht gearbei-
tet. 
 
 
Unterricht an der Berufsfachschule:  
1. Lehrjahr 1 Tag 
2. Lehrjahr 1 ½ Tage 
3. Lehrjahr 1 Tag 
Berufsmittelschulunterricht: 1 Tag  
 

Zusatzunterricht:  
Textiles Gestalten  3 Lekt. / Woche 
(exkl. 2. Lehrjahr und BM Lernende) 
 
 
 
11 Ferien 

Der Ferienplan mit 12 Wochen Ferien wird den 
Lernenden mit dem Lehrvertrag zugestellt. 
Die überbetrieblichen Kurse (obligatorisch) fin-
den während den Ferien statt. 
 
 
 
12 Kontaktadresse 

Lehratelier für Modegestaltung 
Kantonale Schule für Berufsbildung 
Bahnhofstrasse 79 
5000 Aarau 
 
 
Sekretariat 
Tel. 062 834 68 00 
Fax 062 834 68 68 
E-Mail info@berufsbildung.ag 
Internet www.berufsbildung.ag 
 
 
Atelierleitung 
Atelier Brunner 
Frau Pia Brunner 062 834 68 40 
atelier.brunner@berufsbildung.ag 
 

Atelier Heim 
Frau Edith Heim 062/834 68 45 
atelier.heim@berufsbildung.ag 
 
 
Stand: 25. August 2010 


